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Jugend-Check Thüringen 
Der Jugend-Check Thüringen ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzes-

vorhaben auf junge Menschen in Thüringen zwischen dem Eintritt in die Sekundarstufe bis zum Ende der Ausbildung aufgezeigt. 

Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der haus-
ärztlichen Versorgung in Gebieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Haus-
ärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG) (Stand: 24.01.2023) 

Das Gesetz hat das Ziel die hausärztliche Versorgung  in Thüringen, insbesondere in den ländlichen Gegen-
den, langfristig sicherzustellen.1 Dazu soll eine Vorabquote für die Zulassung zum Medizinstudium einge-
führt werden, bei der sechs Prozent der in Thüringen verfügbaren Studienplätze für Humanmedizin an Per-
sonen vergeben werden sollen, die zuvor einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land Thüringen ab-
schließen, der sie dazu verpflichtet, nach abgeschlossener Berufsausbildung zehn Jahre in einem ausgewie-
senen Thüringer Bedarfsgebiet als Hausärztin oder Hausarzt zu arbeiten.2 

Partizipative Einbindung junger Menschen 

Für diesen Jugend-Check wurden junge Menschen nach ihren Einschätzungen zu möglichen Folgen des ge-
prüften Gesetzentwurfs befragt. Die Ergebnisse werden auf dem Beiblatt „Ergebnisse der Einbindung junger 
Menschen in Thüringen zum Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz (ThürHSiG)“ dargestellt.  

Folgende zentrale Auswirkungen wurden identifiziert: 

• Bewerberinnen und Bewerber für den Studiengang Medizin in Thüringen sollen im Rahmen 
einer neuen Vorabquote zum Studium zugelassen werden können (§ 1 Abs. 1 ThürHSiG), in-
dem sie  sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag u.a. dazu verpflichten, zehn Jahre lang 
eine hausärztliche Tätigkeit in einem Thüringer Bedarfsgebiet auszuüben (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 
ThürHSiG). Das dafür vorgesehene zweistufige Auswahlverfahren (§ 4 ThürHSiG) kann dazu 
führen, dass in Zukunft weitere junge Menschen eine Aussicht auf ihren Wunschstudienplatz 
haben, die über die Abiturbestenquote allein nur wenig Chancen darauf hätten. Das kann 
ihre Selbstbestimmung stärken, da sie nun ggf. höhere Chancen haben ihrem je eigenen Le-
bensentwurf zu folgen.  

• Über die Vorabquote aufgenommenen Studierenden soll eine Vertragsstrafe in Höhe von 
bis zu 250.000 € drohen, wenn sie der Verpflichtung aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
nicht nachkommen (§ 1 Abs. 3; 3 ThürHSiG). Zudem können sie ihre Facharztrichtung nur auf 
Antrag wechseln (§ 1 Abs. 2 ThürHSiG). So könnten Medizinstudierende, die über die Vorab-
quote ihren Studienplatz erhalten haben, in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt werden und 
weniger flexibel ihr Leben ausgestalten. Junge Erwachsene befinden sich häufig in der Phase 
der Partnerfindung und Familiengründung. Diese Phase könnte durch die Eingehung der Ver-
pflichtung erschwert werden.  

• Durch die Verpflichtung nach Beendigung der Ausbildung zur Hausärztin oder zum Hausarzt 
in einem Bedarfsgebiet tätig zu werden, könnte die hausärztliche Versorgung in Thüringer 
Bedarfsgebieten auch für junge Menschen langfristig gesichert werden. Gerade junge Men-
schen sind auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen, da sie öfter noch kein eigenes 
Auto besitzen und daher öfter den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder zu Fuß gehen. 
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Betroffene Gruppen junger Menschen 

Normadressatinnen und -adressaten sind in der für den Jugend-Check Thüringen relevanten Altersgruppe 
junge Menschen, die in Thüringen Humanmedizin studieren möchten. Das ist in Thüringen an einer staatli-
chen Hochschule nur an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) in Jena möglich, die seit dem Wintersemes-
ter 2021/2022 jedes Jahr 286 Studienplätze in der Humanmedizin anbietet.3 Deutschlandweit bewarben sich 
im Jahr 2021 über die Stiftung für Hochschulzulassung für Sommer- und Wintersemester zusammen 54.063 
Personen, wovon letztlich 11.919, also ca. ein Fünftel, das Medizinstudium an einer öffentlichen Universität 
beginnen konnten.4  

Weitere Normadressatinnen und -adressaten sind junge Menschen, die über diese Vorabquote zum Medi-
zinstudium zugelassen würden und einen der 17 betroffenen Jenaer Medizinstudienplätze erhalten. 5 

Betroffen sind zudem junge Menschen, die in Thüringen in einem Bedarfsgebiet6 leben und ihre hausärztli-
che Versorgung vor Ort nutzen (werden), sowie junge Menschen, die in einem Bedarfsgebiet leben und 
wohnortnah in einer Arztpraxis eine Ausbildung absolvieren bzw. dies gerne in Zukunft tun würden (z.B. als 
medizinische Fachangestellte oder -angestellter). 

Auswirkungen auf junge Menschen 

Betroffene Lebensbereiche 

☒ Familie ☐ Freizeit/Kultur ☒ Bildung/Erziehung/Arbeit     ☒ Umwelt/Gesundheit     ☐ Politik/Gesellschaft 

Chancen und Einschränkungen für Studieninteressierte durch neues Zugangsverfahren 
zum Medizinstudienplatz  

§§ 1 Abs. 1; 4 ThürHSiG 

Durch die Neuregelung sollen Bewerberinnen und Bewerber für den Studiengang Medizin an der Hoch-
schule Jena im Rahmen einer neuen Vorabquote zum Studium zugelassen werden können, vgl. § 1 Abs. 1 
ThürHSiG. Dafür müssen sie sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag gegenüber dem Freistaat Thürin-
gen dazu verpflichten, sich unverzüglich nach Abschluss ihres Studiums zur Fachärztin oder zum Facharzt 
weiterzubilden, nach Abschluss der Weiterbildung eine hausärztliche Tätigkeit in einem Thüringer Bedarfs-
gebiet aufzunehmen und diese Tätigkeit mindestens zehn Jahre in einem Thüringer Bedarfsgebiet auszu-
üben, vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürHSiG. 

Die Bewerberinnen und Bewerber für die Zulassung im Rahmen der Vorabquote sollen durch ein gesonder-
tes zweistufiges Auswahlverfahren ausgewählt werden, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1; 4 ThürHSiG. Dabei soll durch ein 
Punktesystem, bei dem z.B. das Ergebnis eines Studierfähigkeitstests doppelt so viel zählen soll wie die 
Abiturdurchschnittsnote, die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber festgestellt werden, vgl. § 4 Abs. 2 
ThürHSiG. 

Die vom Gesetzesentwurf vorgesehene Vorabquote, die mitunter auch Landarztquote genannt 
wird,7 stellt für Studienanfängerinnen und -anfänger eine zusätzliche Zugangsmöglichkeit in das 
Medizinstudium dar. Das dafür vorgesehene zweistufige Auswahlverfahren kann dazu führen, dass 
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in Zukunft weitere junge Menschen eine Aussicht auf ihren Wunschstudienplatz haben, die über 
die Abiturbestenquote allein nur wenig Chancen darauf hätten. Somit könnte Studieninteressier-
ten, die eine etwas schlechtere Abiturdurchschnittsnote als 1,0 haben, und die sich aber auf die 
Bedingungen der neuen Vorabquote einlassen möchten, der Weg ins Studium erleichtert werden. 
Das kann ihre Selbstbestimmung stärken, da sie nun ggf. höhere Chancen haben, auch mit einem 
etwas schlechterem Schulabschluss einen Medizinstudienplatz zu bekommen und so ihrem eigenen 
Lebensentwurf zu folgen. Denn die Entscheidung über die Zulassung zu einem Studium kann die 
Grundlage für das weitere Erwerbsleben und die Berufswahl darstellen.8 Für den Fall, dass es auf 
die neue Vorabquote viele Bewerberinnen und Bewerber mit hoher Abiturdurchschnittsnote und 
guten weiteren Qualifikationen gibt, könnte dieser Effekt der neuen Quote jedoch nur einge-
schränkt zum Tragen kommen. 9 Zudem gibt es mit dem Auswahlverfahren der Hochschulen und 
der Zusätzlichen Eignungsquote auch jetzt schon Zugangswege, die nicht ausschließlich Schulno-
ten in Betracht ziehen.10 Es bleibt daher abzuwarten, für wie viele junge Menschen der Weg über die 
neue Vorabquote attraktiver erscheint als die bereits bestehenden Wege ins Medizinstudium.  

Neben jungen Menschen mit etwas schlechterer Abiturdurchschnittsnote könnten zudem Zweit-
studienbewerberinnen und -bewerber, die bisher nur über eine eigene Vorabquote zum Studium 
zugelassen werden11, durch die Einführung der neuen Vorabquote ebenfalls größere Chancen auf 
einen Medizinstudienplatz haben. Mit der neuen Vorabquote wird ihnen eine weitere Möglichkeit 
eröffnet sich auf einen Medizinstudienplatz zu bewerben und werden damit ihre Bildungsmöglich-
keiten gestärkt.  

Etwas geringere Chancen auf eine Zulassung zum Medizinstudium haben dagegen die jungen Men-
schen, die sich nicht über die neue Vorabquote bewerben.12 Denn die Vergabe von 17 Studienplätzen 
nach der neuen Vorabquote führt dazu, dass das Studienplatzkontingent, welches über die anderen 
Zulassungsquoten vergeben wird, sinkt.13 Für diese junge Menschen werden die Bildungsmöglich-
keiten daher eingeschränkt. Die Anzahl der Medizinstudienplätze wurde zum Wintersemester 
2021/2022 zwar insgesamt erhöht14, allerdings werden diese Studienplätze bisher nicht nach der 
neuen Vorabquote vergeben.15 Zudem übersteigt das Interesse an Medizinstudienplätzen weiterhin 
erheblich die vorhandenen Plätze.16  

Die geplante Einführung der Vorabquote könnte sich zudem indirekt auf alle Bewerberinnen und 
Bewerber auf einen Medizinstudienplatz auswirken. Denn die geplante Vorabquote kann dazu füh-
ren, dass sich allgemein mehr junge Menschen, die sich für ein Medizinstudium interessieren, Ge-
danken dazu machen, ob sie später auch unabhängig von der neuen Vorabquote als Hausärztin oder 
Hausarzt in Bedarfsgebieten arbeiten möchten. Gerade junge Menschen denken bei einer Tätigkeit 
als Arzt oder Ärztin eventuell nicht direkt an die Arbeit in einer Hausarztpraxis. So zeigen aktuelle 
Daten, dass Studierende sich eher später im Studium, und damit nach ersten Praxiserfahrungen, 
stärker für die Allgemeinmedizin interessieren.17 Die frühere Auseinandersetzung mit dem Arbeits-
feld Allgemeinmedizin könnte mit Einführung der sogenannte Landarztquote daher zunehmen.  

Einschränkung der Lebensgestaltung für Medizinstudierende der Vorabquote  

§§ 1 Abs. 1 Nr.2; 3; 3 ThürHSiG 

Im Rahmen der neuen Vorabquote verpflichten sich Medizinstudierende in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag gegenüber dem Freistaat Thüringen, sich unverzüglich nach Abschluss ihres Studiums zur 
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Fachärztin oder zum Facharzt weiterzubilden, nach Abschluss der Weiterbildung eine hausärztliche Tätig-
keit in einem Thüringer Bedarfsgebiet aufzunehmen und diese Tätigkeit mindestens zehn Jahre in einem 
Thüringer Bedarfsgebiet auszuüben, vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürHSiG. 

Zur Absicherung der Verpflichtungen der Bewerberinnen und Bewerber sieht der Gesetzentwurf die Ein-
führung einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 250.000 Euro vor.18 Eine solche Vertragsstrafe soll dem 
Vertragspartner (den durch die Vorabquote zugelassenen Medizinstudierenden) auferlegt werden können, 
sollten die aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag erwachsenen Verpflichtungen nicht eingehalten werden, 
beispielsweise wenn sie den Freistaat Thüringen verlassen, um als Fachärztin oder Facharzt in einem ande-
ren Bundesland zu arbeiten, vgl. §§ 1 Abs. 3; 3 Abs. 1 ThürHSiG. 

Bei einer besonderen Härte soll es jedoch möglich sein, die Dauer der Verpflichtung zu verändern und von 
der Vertragsstrafe ganz, teil- oder zeitweise abzusehen, vgl. § 3 Abs. 2, 3 ThürHSiG. Dies soll durch eine 
Rechtsverordnung näher bestimmt werden.19 

Durch die Vertragsstrafe bei Nichterfüllung der im öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegten Ver-
pflichtung könnten Medizinstudierende, die über die Vorabquote ihren Studienplatz erhalten ha-
ben, in ihrer Berufsfreiheit und in der Ausgestaltung ihres Lebens eingeschränkt werden.20 Denn 
mit der Zulassung über die Vorabquote gehen junge Menschen auch die Verpflichtung ein, ihren 
Beruf für mindestens zehn Jahre in Gebieten mit besonderem öffentlichen Bedarf, welche voraus-
sichtlich oftmals in ländlichen Gebieten sein werden, auszuüben. Ländliche Gebiete verfügen häu-
fig über eine eingeschränkte öffentliche Infrastruktur, darunter z.B. auch ein gering ausgebauter 
Nahverkehr,21 welcher u.a. die Erreichung von Freizeit- und Kulturangeboten22 erschweren kann. Die 
drohende Vertragsstrafe könnte daher dazu führen, dass junge Menschen ihre Lebensführung be-
reits im Studium im Hinblick auf die Verpflichtung künftig in einem ländlichen Gebiet tätig zu wer-
den, einschränken. Denn junge Erwachsene befinden sich häufig in der Phase der Partnerfindung 
und Familiengründung.23 Es könnte jedoch für Partnerinnen und Partner schwieriger sein, eine Stelle 
in der gleichen ländlichen Gegend zu finden, als es in einer größeren Stadt der Fall wäre.24 Andere 
– bereits bestehende – Förderungsmöglichkeiten für mehr Landärztinnen und Landärzte in Thürin-
gen könnten in dieser Hinsicht weniger einschränkend sein.25 

Junge Menschen, die als Minderjährige ein Medizinstudium über die neue Vorabquote aufnehmen 
und vertreten durch ihre Eltern einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Freistaat Thüringen 
abschließen, könnten durch die geplante Vertragsstrafe besonders in ihrer Selbstbestimmung ein-
geschränkt werden. Denn sie können die langfristigen Folgen einer solchen Verpflichtung bei Ein-
gehung des Vertrags gegebenenfalls noch nicht vollständig erfassen.26 Haben sie den Vertrag bei-
spielsweise unter drängen der Eltern, ein Medizinstudium aufzunehmen, abgeschlossen, könnte der 
selbstbestimmte Wunsch, sich mit Erreichen der Volljährigkeit vom Vertrag zu lösen, nicht ohne 
weiteres realisiert werden. Dies ist im Gesetzentwurf nicht gesondert berücksichtigt, sondern bloß 
über die Härtefallklausel möglich. Für Minderjährige könnte dies zu einer erhöhten Unsicherheit 
bei der Bewerbung über die neue Vorabquote führen.  

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Vertragsstrafe könnte zudem zu ungleichen Bedingungen für 
junge Menschen mit verschieden großen finanziellen Ressourcen führen. So könnte es dazu kom-
men, dass einige Personen sich den Weg in das Medizinstudium „erkaufen“, indem sie zwar den 
öffentlich-rechtlichen Vertrag eingehen, sich dann aber von seiner Einhaltung durch die Zahlung 
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der Vertragsstrafe „freikaufen“.27 Zwar kann durch die Höhe der Vertragsstrafe von bis zu 250.000€ 
davon ausgegangen werden, dass viele von diesem Weg abgeschreckt würden, es kann allerdings 
nicht ganz ausgeschlossen werden, dass einige Personen diesen Weg für sich wählen. Denn ange-
sichts des stetigen Andrangs auf Medizinstudienplätze28, könnte es sich eher lohnen, die Vertrags-
strafe zu zahlen und früher in den Berufseinstieg zu starten, als über das reguläre Verfahren auf 
einen Medizinstudienplatz zu warten. Junge Menschen mit größeren finanziellen Ressourcen 
und/oder entsprechender familiärer Unterstützung wären dabei im Vorteil gegenüber jungen Men-
schen ohne diese Mittel.29  

Weiterhin könnten junge Medizinstudierende der Vorabquote einen erhöhten Druck verspüren, ihr 
Studium in der Regelstudienzeit erfolgreich abzuschließen, um so ihre eingegangene Verpflichtung 
zu erfüllen. Das Medizinstudium kann an sich bereits einen hohen Grad an Stress und Angst mit 
sich bringen, hinzu kommt der Konkurrenzkampf in Studium und Ausbildung.30 Studierende der Vor-
abquote könnten aufgrund der eingegangenen Verpflichtung vermehrt von dieser psychischen Be-
lastung betroffen sein. Auch könnten Zweifel an der getroffenen Entscheidung den psychischen 
Druck zusätzlich erhöhen.31  

Die vorgesehene Möglichkeit einer Härtefallregelung könnte hier allerdings helfen, die psychische 
Belastung etwas zu verringern. Denn sie könnte schwerwiegende materielle Folgen für junge Men-
schen verhindern, welche die vertraglichen Bedingungen nicht erfüllen können. Junge Medizinstu-
dierende der Vorabquote könnten so etwas beruhigter sein, dass etwa im Falle einer Arbeitsunfä-
higkeit, Möglichkeiten bestehen, von der Vertragsstrafe abzusehen. Allerdings ist, auch da die kon-
krete Ausgestaltung durch die geplante Rechtsverordnung noch nicht vorliegt, nicht klar, wie diese 
in der Praxis definiert und ausgelegt werden wird. So ist z.B. noch unklar, wie mit jungen Menschen 
umgegangen werden wird, die über die Vorabquote in das Medizinstudium gekommen sind, sich 
später aber dazu entscheiden ihr Studium abzubrechen oder eine Zeit lang im Ausland Arbeitser-
fahrung sammeln möchten.32   

Einschränkung der Berufsfreiheit und des künftigen Wohnsitzes für Medizinstudierende 
der Vorabquote  

§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2; Abs. 2 ThürHSiG 

Bewerberinnen und Bewerber auf die Medizinstudienplätze der neuen Vorabquote an der Hochschule Jena 
müssen sich, um zugelassen zu werden, durch Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit dem Frei-
staat Thüringen u.a. dazu verpflichten, „nach erfolgreichem Abschluss des Studiums eine Weiterbildung als 
Fachärztin oder -arzt für Allgemeinmedizin oder als sonstige Fachärztin oder -arzt, die zur Teilnahme an der 
hausärztlichen Versorgung“33 berechtigt, zu wählen, und diese Tätigkeit mindestens zehn Jahre in einem 
Thüringer Bedarfsgebiet auszuüben, vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürHSiG. 

Eine Änderung der Facharztrichtung nach Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags soll nach Erhalt der 
Approbation und bis zu zwölf Monate nach Beginn der Weiterbildung auf Antrag möglich sein, wenn ein 
entsprechendes Bedarfsgebiet für die Facharztrichtung im Freistaat Thüringen besteht, vgl. § 1 Abs. 2 ThürH-
SiG. 

Durch die Einführung der neuen Vorabquote können junge Menschen, die über diese Vorabquote 
einen Medizinstudienplatz erhalten, in ihrer Berufsfreiheit eingeschränkt werden. Denn um 
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zugelassen zu werden, verpflichten sie sich, nach dem Ende des Studiums eine Facharztweiterbil-
dung in einer Facharztrichtung zu machen, die zur hausärztlichen Versorgung berechtigt oder eine 
weitere Fachrichtung, für die ein besonderer Bedarf festgestellt werden kann.34 Junge Menschen 
können dann also nach Beendigung ihres Studiums nicht mehr frei eine Facharztrichtung wählen. 
Allerdings sammeln junge Menschen häufig erst im Laufe ihrer Ausbildung tiefergehende berufs-
spezifische Erfahrungen, die dazu führen können, dass sich ihre beruflichen und thematischen Prä-
ferenzen noch ändern.35 So könnte ihnen erst in ihrer Ausbildung deutlich werden, welche spezifi-
schen Herausforderungen z.B. mit der Niederlassung als Hausärztin oder Hausarzt einhergehen.36 
Zwar kann die Facharztrichtung auf Antrag geändert werden,37 jedoch sind junge Studierende der 
neuen Vorabquote dabei abhängig von dem aktuellen Bedarf an Fachärztinnen und -ärzten und so-
mit weniger flexibel als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen.  

Durch die vorgesehene Vorgabe, in einem Thüringer Bedarfsgebiet tätig zu werden, werden junge 
Menschen zudem in der Wahl ihres Wohnsitzes eingeschränkt. Das Bedarfsgebiet steht dabei im 
Vorhinein nicht eindeutig fest.38 Dies könnte die Entscheidung für eine Bewerbung über die soge-
nannte Landarztquote für junge Menschen erschweren. Denn auch junge Medizinstudierende vom 
Land, die sich in der Regel eher vorstellen können, nach dem Studium wieder auf dem Land zu leben 
und dort zu arbeiten39, können sich nicht sicher sein, letztlich in ihrer Heimatregion arbeiten zu 
können.  

Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung sowie von Ausbildungsplätzen in Bedarfs-
gebieten 

§§ 1 Abs. 1 Nr. 2 lit. b; 2 THürHSiG 

Die Neuregelung sieht vor, dass Bewerberinnen und Bewerber nach dem Ende ihrer Ausbildung in einem 
sog. Bedarfsgebiet als Hausärztin oder Hausarzt tätig werden sollen, vgl. §§ 1 Abs. 1 Nr. 2 lit. b; 2 THürHSiG. 
Die Feststellung eines Bedarfs soll  nach § 100 Abs. 1 S. 1 oder Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuchs 
(SGB V) durch den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen gem. § 90 Abs. 1 S. 1 SGB V, vgl. § 2 Abs. 
1 ThürHSiG erfolgen. Zusätzlich soll das Landesgesundheitsministerium Thüringen zusammen mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung Thüringen prognostizieren, ob zukünftig in einem Gebiet ein besonderer Bedarf 
bestehen wird, um dieses als Bedarfsgebiet zu qualifizieren, vgl. § 2 Abs. 2 THürHSiG. 

Durch die Verpflichtung nach Beendigung der Ausbildung zur Hausärztin oder zum Hausarzt in ei-
nem Bedarfsgebiet tätig zu werden, könnte die hausärztliche Versorgung in Thüringer Bedarfsge-
bieten auch für junge Menschen langfristig gesichert werden. So könnten junge Menschen, die in 
Gebieten mit vormals unzureichender hausärztlicher Versorgung wohnen, schneller wohnortnah 
eine Hausärztin oder einen Hausarzt finden, wenn Sie gesundheitliche Beschwerden haben. Gerade 
junge Menschen sind auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen, da sie öfter noch kein eigenes 
Auto besitzen und daher öfter den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder zu Fuß gehen.40 Zwar kann 
ein gutes soziales Netzwerk diesen Effekt abmildern, da z.B. die Eltern oder andere Bezugspersonen 
mit Auto junge Menschen zur Ärztin oder zum Arzt begleiten können.41 Allerdings sind diese nicht 
immer verfügbar oder anderweitig eingebunden, sodass die Zeitfenster zu denen sowohl die Arzt-
praxis geöffnet ist, als auch Bezugspersonen der jungen Menschen Zeit haben, diese zur Ärztin oder 
zum Arzt zu fahren, eingeschränkt sein können. 
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Die Sicherstellung einer ausreichenden hausärztlichen Versorgung kann dazu führen, dass es für 
junge Menschen leichter wird, erstmals eine Hausärztin oder einen Hausarzt zu finden. Denn junge 
Menschen wechseln im Laufe des Jugendalters meist von einer Versorgung durch eine Kinderärztin 
oder einen Kinderarzt zu einer Hausärztin oder einem Hausarzt.42 Es kann dabei vorkommen, dass 
wohnortnahe Hausärztinnen oder Hausärzte keine Neupatientinnen und -patienten aufnehmen. 
Junge Menschen müssen daher teils längere Wege in Kauf nehmen, um eine Ärztin oder einen Arzt 
zu erreichen, welche bzw. welcher Neupatientinnen und -patienten aufnimmt. Dies könnte durch 
die Einführung der neuen Vorabquote längerfristig abgemildert werden. Auch junge Menschen, die 
für eine Ausbildung oder ein Studium ihren Wohnort wechseln und daher eine neue Hausärztin 
oder einen neuen Hausarzt benötigen, könnten von einer gesicherten hausärztlichen Versorgung 
profitieren. 

Die Verpflichtung nach Beendigung der Ausbildung zur Hausärztin oder zum Hausarzt in einem 
Bedarfsgebiet tätig zu werden, könnte zur Schaffung und Sicherstellung von Ausbildungsplätzen in 
Hausarztpraxen in Bedarfsgebieten beitragen. Wenn Hausarztpraxen mit Hilfe der neuen Vorab-
quote erhalten bleiben oder neueröffnet werden und dann zusätzlich Ausbildungsplätze anbieten, 
könnten junge Menschen, die zum Beispiel den Beruf der bzw. des medizinischen Fachangestellten 
ergreifen möchten und in den entsprechenden Bedarfsgebieten wohnen, besonders profitieren. 

Anmerkungen und Hinweise 

Nach in Kraft treten der Neuregelung soll die Wirkung des Gesetzes durch die Landesregierung erstmals 
zum 31. Dezember 2026 evaluiert werden. Die Evaluation soll die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die 
Berufsfreiheit gewährleisten.43 Durch die Evaluation zum 31. Dezember 2026 wäre die Stärke der Einschrän-
kungen durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag für die ersten jungen Menschen, die über eine Vorabquote 
einen Medizinstudienplatz in Thüringen erhalten, indes noch nicht umfassend feststellbar, denn sie haben 
ihre Ausbildung Ende 2026 noch nicht abgeschlossen. 

 

1  Vgl. „Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-
bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG)“ (2023), 12. 

2  Vgl. § 1 Abs. 1 S. 1 ThürHSiG. Die Sechs-Prozent-Quote für Medizinstudierende, die ihren Beruf in unterversorgten Gebie-
ten ausüben wollen, ist in der Thüringer Verordnung zur Studienplatzvergabe (ThürStudienplatzVVO) bereits vorgesehen. 
Die Regelung wird nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes wirksam. 

3  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-
bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 1. 

4  Vgl. Statistisches Bundesamt, „Studienanfänger/innen und Studienplatzbewerber/innen in bundesweit zulassungsbe-
schränkten Studiengängen“, 2022, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kul-
tur/Hochschulen/Tabellen/studierende-anfaenger_bewerber_SfH.html (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). 

5  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-
bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 3. 

6  Nach § 2 ThürHSiG sind Bedarfsgebiete Gebiete eines Zulassungsbezirks, für die der Landesausschuss der Ärzte und Kran-
kenkassen gemäß § 100 SGB V festgestellt hat, dass dort eine ärztliche Unterversorgung eingetreten ist oder in absehba-
rer Zeit droht. 

7  Vgl. Amory Burchard, „Masterplan Medizinstudium 2020: Die Landarzt-Quote kommt“, Tagesspiegel, 25. Januar 2017, 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/die-landarzt-quote-kommt-2797744.html (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023); vgl. 
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Rieke Wiemann, „Da hilft kein Arzt“, taz, 30. Mai 2022, https://taz.de/Medizinische-Versorgung-auf-dem-Land/!5855737/ 
(zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). 

8  Vgl. Mario Martini und Jan Ziekow, „Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Einführung und Ausgestaltung einer 
Quote zur Sicherstellung der Primärärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, bei der Zulassung zum Me-
dizinstudium“, Gutachten, 20. Dezember 2015, 37f. 

9  So gab es in Nordrhein-Westfalen, dem ersten Bundesland welches zum Wintersemester 2019/2020 eine sogenannte 
Landarztquote eingeführt hat, bis zum Dezember 2021 über 3.300 Bewerbungen auf insgesamt 528 in diesem Zeitraum 
zur Verfügung stehende Medizinstudienplätze. Vgl. Land NRW, „Gesundheitsminister Laumann zieht erste Bilanz: Land-
arztquote ist ein Erfolgsprojekt mit Vorbildcharakter“, 29. Dezember 2021, https://www.land.nrw/pressemitteilung/ge-
sundheitsminister-laumann-zieht-erste-bilanz-landarztquote-ist-ein (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). 

10  So werden seit dem Sommersemester 2020 nur noch 30 Prozent der Medizinstudienplätze der FSU Jena über die Abitur-
bestenquote vermittelt. Im Auswahlverfahren der Hochschule werden neben den schulnotenabhängigen Kriterien auch 
schulnotenunabhängige Kriterien betrachtet, hiernach werden 60 Prozent der Plätze vergeben, zehn Prozent rein schul-
notenunabhängig über eine Eignungsquote. Vgl. Friedrich-Schiller-Universität Jena, „Bundesweite Zulassungsbeschrän-
kungen. Vergabeverfahren für Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie“, o. J., https://www.uni-jena.de/bundesweit-beschra-
enkungen#kriterien (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). 

11  Vgl. Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
12  Vgl. Florian Wagle, „Eineinhalb Jahre Landarztquote. Kann sie leere Praxen in den Dörfern verhindern?“, Bayrisches Ärz-

teblatt, August 2021, 322. 
13  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-

bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 12. 
14  Vgl. „Universität Jena erhöht Anzahl der Medizinstudienplätze“, aerzteblatt.de, o. J., https://www.aerzteblatt.de/nachrich-

ten/128014/Universitaet-Jena-erhoeht-Anzahl-der-Medizinstudienplaetze (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). 
15  Dadurch, dass die Anzahl der Medizinstudienplätze bereits vor der Einführung der neuen Vorabquote erhöht wurde, be-

steht hier kein direkter Zusammenhang. 
16  Vgl. Statistisches Bundesamt, „Studienanfänger/innen und Studienplatzbewerber/innen in bundesweit zulassungsbe-

schränkten Studiengängen“. 
17  Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Berufsmonitoring Medizinstudierende 2018“ (Berlin, 2019), 45. 
18  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-

bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 14. 
19  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-

bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 15. 
20  Vgl. Martini und Ziekow, „Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Einführung und Ausgestaltung einer Quote zur Si-

cherstellung der Primärärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, bei der Zulassung zum Medizinstu-
dium“, 96 und 97. 

21  Vgl. Alexander Klinge, „Ländliche Mobilität“, 2021, https://www.bpb.de/themen/stadt-land/laendliche-raeume/335912/la-
endliche-mobilitaet/#node-content-title-0 (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). 

22  Vgl. Sarah Beierle und Frank Tillmann, „Jugend im Blick - Regionale Bewältigung demografischer Entwicklungen“ (Deut-
sches Jugendinstitut, 2015), 6. 

23  Vgl. BT-Drucksache 18/11050, „15. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland“ (Berlin, 2017), 53. 

24  Vgl. „Gemeinsame Stellungnahme des Fachschaftsrates Medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. zum Beratungsgegenstand: ‚Den medizinischen und pharma-
zeutischen Nachwuchs in Thüringen sichern - Ausbildungskapazitäten ausbauen‘“, 26. April 2020, 5, http://fsrmed-
jena.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/FSR-Medizin-Jena-bvmd-Stellungnahme-Den-medizinischen-und-pharma-
zeutischen-Nachwuchs-in-Th%C3%BCringen-sichern-Ausbildungskapazit%C3%A4ten-ausbauen.pdf (zuletzt aufgerufen 
am: 04.04.2023). 

25  So gibt es bereits Förderungsmöglichkeiten von Ausbildungsabschnitten im ländlichen Raum und Zuschüsse zu Nieder-
lassungen und Praxisneugründungen in Thüringen. Vgl. Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, „Wir verarzten Thüringen. 
Versorgungsbericht 2022“ (Weimar, 2022), 57ff. 
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26  Vgl. Martini und Ziekow, „Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen der Einführung und Ausgestaltung einer Quote zur Si-

cherstellung der Primärärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, bei der Zulassung zum Medizinstu-
dium“, 103. 

27  Vgl. „Gemeinsame Stellungnahme des Fachschaftsrates Medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. zum Beratungsgegenstand: ‚Den medizinischen und pharma-
zeutischen Nachwuchs in Thüringen sichern - Ausbildungskapazitäten ausbauen‘“, 5. 

28  Vgl. Statistisches Bundesamt, „Studienanfänger/innen und Studienplatzbewerber/innen in bundesweit zulassungsbe-
schränkten Studiengängen“. 

29  Vgl. „Gemeinsame Stellungnahme des Fachschaftsrates Medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. zum Beratungsgegenstand: ‚Den medizinischen und pharma-
zeutischen Nachwuchs in Thüringen sichern - Ausbildungskapazitäten ausbauen‘“, 5. 

30  Vgl. Werner Bartens, „Die depressiven jungen Ärzte“, Süddeutsche Zeitung, o. J., https://www.sueddeutsche.de/gesund-
heit/medizin-die-depressiven-jungen-aerzte-1.3282312. 

31  Weitere Ausführungen hierzu befinden sich im Beiblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Einbindung junger Menschen 
in Thüringen zum Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz (ThürHSiG)“, welches diesem Jugend-Check angehängt ist. 

32  Vgl. Miachel Rauscher, „Vor dem Start der Landarztquote: Rinkel bekräftigt Kritik und sieht Schwachstellen in der Umset-
zung“ (Berlin: Hartmannbund, 16. April 2021), https://www.hartmannbund.de/presse-media/presse/rinkel-bekraeftigt-kri-
tik-und-sieht-schwachstellen-in-der-umsetzung/ (zuletzt aufgerufen am: 04.04.2023). Weitere Ausführungen hierzu be-
finden sich im Beiblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Einbindung junger Menschen in Thüringen zum Thüringer 
Hausärztesicherstellungsgesetz (ThürHSiG)“, welches diesem Jugend-Check angehängt ist. 

33  Vgl. § 1 Abs. 1 S.1 Nr. 2 lit. A ThürHSiG 
34  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-

bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 5, 13. 
35  Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Berufsmonitoring Medizinstudierende 2018“, 49. 
36  Vgl. „Gemeinsame Stellungnahme des Fachschaftsrates Medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Bundes-

vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. zum Beratungsgegenstand: ‚Den medizinischen und pharma-
zeutischen Nachwuchs in Thüringen sichern - Ausbildungskapazitäten ausbauen‘“, 5, 7. Einschätzungen junger Menschen 
zu diesem Thema befinden sich im Beiblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Einbindung junger Menschen in Thüringen   
zum Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz (ThürHSiG)“, welches diesem Jugend-Check angehängt ist. 

37  Vgl. § 1 Abs. 2 ThürHSiG; vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztli-
chen Versorgung in Gebieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürH-
SiG). 

38  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-
bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 14. 

39  Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Berufsmonitoring Medizinstudierende 2018“, 83. 
40  Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, „Mobilität in Deutschland. Ergebnisbericht“ (Bonn, 2018), 

50, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-ergebnisbericht.pdf?__blob=publicationFile. 
41  Vgl. dazu das Beiblatt zum Jugend-Check „Ergebnisse der Einbindung junger Menschen in Thüringen zum Thüringer Haus-

ärztesicherstellungsgesetz (ThürHSiG)“, welches diesem Jugend-Check angehängt ist. 
42  Vgl. Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, „Bedarfsplan der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen“, 2022, 25, 

https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3100/Bedarfsplanung/BP2022-07-01/KVT_220701_Grund-
saetze_der_Bedarfsplanung.pdf. 

43  Vgl. Entwurf eines Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Ge-
bieten mit besonderem öffentlichen Bedarf (Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz – ThürHSiG), 16. 


